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richten und die volle Verwirklichung aller Menschenrechte be-
hindern,

Kenntnis nehmend von den fortlaufenden Bemühungen der
offenen Arbeitsgruppe der Menschenrechtskommission über
das Recht auf Entwicklung und insbesondere in Bekräftigung
ihrer Kriterien, nach denen einseitige Zwangsmaßnahmen ei-
nes der Hindernisse für die Verwirklichung der Erklärung über
das Recht auf Entwicklung252 darstellen,

1. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, keinerlei ein-
seitige Maßnahmen zu verabschieden oder anzuwenden, die
nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta der
Vereinten Nationen stehen, insbesondere keine Zwangsmaß-
nahmen mit allen ihren Extraterritorialwirkungen, welche die
Handelsbeziehungen zwischen den Staaten behindern und so
der vollen Verwirklichung der in der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte253 und anderen internationalen Rechtsak-
ten auf dem Gebiet der Menschenrechte verkündeten Rechte
im Weg stehen, insbesondere dem Recht von Einzelpersonen
und Völkern auf Entwicklung;

2. fordert alle Staaten außerdem nachdrücklich auf,
Schritte zu unternehmen, um die Verabschiedung einseitiger
Maßnahmen zu vermeiden, die nicht mit dem Völkerrecht und
der Charta im Einklang stehen und die die umfassende Ver-
wirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung
der Bevölkerung, insbesondere der Kinder und Frauen, in den
betroffenen Ländern verhindern, ihr Wohlergehen einschrän-
ken und Hindernisse für den vollen Genuss ihrer Menschen-
rechte aufwerfen, einschließlich des Rechts eines jeden Men-
schen auf einen für seine Gesundheit und sein Wohlergehen
angemessenen Lebensstandard sowie seines Rechts auf Nah-
rung, medizinische Versorgung und die notwendigen sozialen
Dienste, sowie sicherzustellen, dass Nahrungsmittel und Me-
dikamente nicht als politisches Druckmittel eingesetzt wer-
den;

3. bittet alle Staaten, gegebenenfalls die Verabschie-
dung administrativer oder gesetzgeberischer Maßnahmen zu
erwägen, um der extraterritorialen Anwendung oder den Ex-
traterritorialwirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen entge-
genzutreten;

4. verwirft einseitige Zwangsmaßnahmen mit allen ih-
ren Extraterritorialwirkungen als politisches oder wirtschaft-
liches Druckmittel gegen ein Land, insbesondere gegen Ent-
wicklungsländer, wegen ihrer schädlichen Auswirkungen auf
die Verwirklichung aller Menschenrechte weiter Kreise ihrer
Bevölkerung, insbesondere von Kindern, Frauen und älteren
Menschen;

5. fordert diejenigen Mitgliedstaaten, die derartige
Maßnahmen ergriffen haben, auf, ihre Verpflichtungen und
Verantwortlichkeiten aus den internationalen Rechtsakten auf
dem Gebiet der Menschenrechte, deren Vertragspartei sie sind,

zu erfüllen, indem sie diese Maßnahmen so bald wie möglich
aufheben;

6. bekräftigt in diesem Zusammenhang das Recht aller
Völker auf Selbstbestimmung, kraft dessen sie ihren politi-
schen Status frei bestimmen und ihrer wirtschaftlichen, sozia-
len und kulturellen Entwicklung frei nachgehen können;

7. fordert die Menschenrechtskommission nachdrück-
lich auf, bei ihren Arbeiten im Zusammenhang mit der Ver-
wirklichung des Rechts auf Entwicklung die schädlichen Aus-
wirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen, einschließlich des
Erlasses einzelstaatlicher Gesetze und ihrer extraterritorialen
Anwendung, voll zu berücksichtigen;

8. ersucht die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im
Zusammenhang mit der Förderung, der Verwirklichung und
dem Schutz des Rechts auf Entwicklung und angesichts der
Wirkungen, die einseitige Zwangsmaßnahmen nach wie vor
auf die Bevölkerung von Entwicklungsländern ausüben, in ih-
rem Jahresbericht an die Generalversammlung vorrangig auf
diese Resolution einzugehen;

9. ersucht den Generalsekretär, die Aufmerksamkeit al-
ler Mitgliedstaaten auf diese Resolution zu lenken, weiterhin
ihre Auffassungen und Auskünfte über die Implikationen und
schädlichen Auswirkungen einseitiger Zwangsmaßnahmen
auf ihre Bevölkerung einzuholen und der Generalversamm-
lung auf ihrer einundsechzigsten Tagung einen analytischen
Bericht hierzu vorzulegen, der praktische Präventivmaßnah-
men in dieser Hinsicht hervorhebt;

10. beschließt, diese Frage auf ihrer einundsechzigsten
Tagung unter dem Unterpunkt "Menschenrechtsfragen, ein-
schließlich anderer Ansätze zur besseren Gewährleistung der
effektiven Ausübung der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten" mit Vorrang zu behandeln.

RESOLUTION 60/156

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/509/Add.2 (Part II), Ziff. 102)254.

60/156. Stärkung der internationalen Zusammenarbeit
auf dem Gebiet der Menschenrechte

Die Generalversammlung,

in Bekräftigung ihrer Entschlossenheit, im Sinne der Char-
ta der Vereinten Nationen, insbesondere des Artikels 1 Ab-
satz 3, sowie der einschlägigen Bestimmungen der Erklä-
rung und des Aktionsprogramms von Wien, die am 25. Juni
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verab-
schiedet wurden255, die internationale Zusammenarbeit zu för-
dern, damit es in stärkerem Umfang zu einer echten Zusam-

252 Resolution 41/128, Anlage.
253 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html.

254 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von China und Malaysia (im Namen der Mitgliedstaa-
ten der Vereinten Nationen, die Mitglieder der Bewegung der nichtge-
bundenen Länder sind).
255 A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III. 
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menarbeit zwischen den Mitgliedstaaten auf dem Gebiet der
Menschenrechte kommt,

unter Hinweis auf die von ihr am 8. September 2000 ver-
abschiedete Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen256

und auf ihre Resolution 59/187 vom 20. Dezember 2004 sowie
Kenntnis nehmend von der Resolution 2005/54 der Menschen-
rechtskommission vom 20. April 2005 über die Stärkung der
internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Men-
schenrechte257,

sowie unter Hinweis auf die vom 31. August bis 8. Sep-
tember 2001 in Durban (Südafrika) veranstaltete Weltkonfe-
renz gegen Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremden-
feindlichkeit und damit zusammenhängende Intoleranz und
ihre Rolle bei der Stärkung der internationalen Zusammenar-
beit auf dem Gebiet der Menschenrechte,

anerkennend, dass die Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte für die vol-
le Verwirklichung der Ziele der Vereinten Nationen, nament-
lich für die wirksame Förderung und den wirksamen Schutz al-
ler Menschenrechte, unabdingbar ist,

erneut erklärend, dass der Dialog zwischen den Religio-
nen, Kulturen und Zivilisationen auf dem Gebiet der Men-
schenrechte erheblich zur Stärkung der internationalen Zu-
sammenarbeit auf diesem Gebiet beitragen könnte,

hervorhebend, dass es gilt, weitere Fortschritte bei der För-
derung und Festigung der Achtung vor den Menschenrechten
und Grundfreiheiten zu erzielen, unter anderem durch interna-
tionale Zusammenarbeit,

unterstreichend, dass gegenseitiges Verständnis, Dialog,
Zusammenarbeit, Transparenz und Vertrauensbildung wichti-
ge Bestandteile aller Tätigkeiten zur Förderung und zum
Schutz der Menschenrechte sind,

unter Hinweis auf die von der Unterkommission für die
Förderung und den Schutz der Menschenrechte auf ihrer zwei-
undfünfzigsten Tagung verabschiedete Resolution 2000/22
vom 18. August 2000 über die Förderung des Dialogs über
Menschenrechtsfragen258,

1. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und die
Festigung der Achtung vor den Menschenrechten und Grund-
freiheiten unter anderem durch internationale Zusammenar-
beit eines der Ziele der Vereinten Nationen und die Aufgabe
aller Mitgliedstaaten ist;

2. erkennt an, dass die Staaten neben ihren eigenen Ver-
antwortlichkeiten gegenüber ihrer jeweiligen Gesellschaft ge-

meinschaftlich dafür verantwortlich sind, weltweit die Grund-
sätze der Menschenwürde, der Gleichberechtigung und der
Gleichstellung zu wahren;

3. erklärt erneut, dass der Dialog zwischen den Kultu-
ren und Zivilisationen die Förderung einer Kultur der Toleranz
und der Achtung vor der Vielfalt erleichtert, und begrüßt in
diesem Zusammenhang die Veranstaltung von Konferenzen
und Tagungen auf nationaler, regionaler und internationaler
Ebene über den Dialog zwischen den Kulturen;

4. fordert alle auf internationaler Ebene tätigen Akteure
nachdrücklich auf, eine internationale Ordnung zu errichten,
die auf Inklusion, Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und
Gleichstellung, Menschenwürde, gegenseitiger Verständi-
gung sowie der Förderung und Achtung der kulturellen Viel-
falt und der allgemeinen Menschenrechte beruht, und alle Aus-
grenzungslehren zu verwerfen, die auf Rassismus, Rassendis-
kriminierung, Fremdenfeindlichkeit und damit zusammen-
hängender Intoleranz gründen;

5. bekräftigt, wie wichtig es für die Förderung und den
Schutz der Menschenrechte und für die Verwirklichung der
Ziele des Kampfes gegen Rassismus, Rassendiskriminierung,
Fremdenfeindlichkeit und damit zusammenhängende Intole-
ranz ist, die internationale Zusammenarbeit zu verstärken;

6. vertritt die Auffassung, dass die internationale Zu-
sammenarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte im Ein-
klang mit den in der Charta der Vereinten Nationen veranker-
ten Zielen und Grundsätzen und mit dem Völkerrecht wir-
kungsvoll und konkret zur dringend gebotenen Verhütung von
Verletzungen der Menschenrechte und Grundfreiheiten beitra-
gen sollte;

7. erklärt erneut, dass die Förderung, der Schutz und die
volle Verwirklichung aller Menschenrechte und Grundfreihei-
ten von den Grundsätzen der Universalität, der Nichtselekti-
vität, der Objektivität und der Transparenz geleitet sein sollen,
in einer Art und Weise, die mit den in der Charta verankerten
Zielen und Grundsätzen vereinbar ist;

8. fordert die Mitgliedstaaten, die Sonderorganisatio-
nen und die zwischenstaatlichen Organisationen auf, auch
weiterhin einen konstruktiven Dialog und Konsultationen zur
Vertiefung des Verständnisses und zur Förderung und zum
Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten zu führen,
und ermutigt die nichtstaatlichen Organisationen, aktiv dazu
beizutragen;

9. bittet die Staaten und die zuständigen Mechanismen
und Verfahren der Vereinten Nationen auf dem Gebiet der
Menschenrechte, auch weiterhin die Bedeutung der wechsel-
seitigen Zusammenarbeit, des gegenseitigen Verständnisses
und des Dialogs miteinander zu beachten, wenn es darum geht,
die Förderung und den Schutz aller Menschenrechte zu ge-
währleisten;

10. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer ein-
undsechzigsten Tagung fortzusetzen.

256 Siehe Resolution 55/2.
257 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2005/23 und Corr.1), Kap. II,
Abschn. A.
258 Siehe E/CN.4/2001/2-E/CN.4/Sub.2/2000/46, Kap. II, Abschn. A. 
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